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Jahresabschluss 2025 – Information der Stadtverordnetenversammlung 
 
Sachdarstellung: 
Die Arbeiten zum Jahresabschluss für das Jahr 2025 sind abgeschlossen, sodass dieser gem. § 
112 Abs. 5 HGO am 19.05.2026 durch den Magistrat aufgestellt wurde. 
 
Zusammengefasst lässt sich für die drei Komponenten des doppischen Rechnungswesens nunmehr 
Folgendes festhalten (Veränderungen zum Vorjahr in Klammern): 
 
Vermögensrechnung: 
Veränderung der Bilanzsumme:  - 1.028.476,78 EUR 
  
Bilanzsumme in Aktiva und Passiva zum 31.12.2025:  61.818.160,22 EUR 
 
Finanzrechnung: 
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit:  - 234.255,47 EUR 
 (- 1.907.980,00 EUR) 
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit:  - 571.761,07 EUR 
 (+ 179.789,35 EUR) 
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit:  + 158.361,04 EUR 
  (- 1.310.499,64 EUR) 
Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen:  - 2.600,85 EUR 
 (+ 41.507,17 EUR) 
 
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres:  + 5.048.193,65 EUR 
(Bankkonten – ohne längerfristige Darlehen und Liquiditätskredite)  (- 650.256,35 EUR) 
 
Ergebnisrechnung: 
Ordentliches Ergebnis:  - 653.515,31 EUR 
 (- 655.464,45 EUR) 
Außerordentliches Ergebnis:  + 41.509,88 EUR 

 (- 32.185,61 EUR) 
 
 
 

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des außeror-
dentlichen Ergebnisses gem. § 25 Abs. 2 in Verbindung mit dem Finanzplanerlass vom 11.11.2025 
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vom Hessischen Ministerium des Inneren, für Sicherheit und Heimatschutz; Abschnitt 2c „Heranzie-
hung außerordentliche Rücklage“ (Seite 10) entnommen. 
 
Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses wurde der Rücklage aus Überschüssen des 
außerordentlichen Ergebnisses gem. § 25 Abs. 3 GemHVO zugeführt. 
 
Die ordentliche Rücklage beträgt 3.200.492,07 EUR und die außerordentliche 335.054,78 EUR. 
 
Aufgrund eines Antrages zum Haushaltsplan 2020, der durch die Stadtverordnetenversammlung am 
03.12.2019 beschlossen wurde, sollen Überschüsse aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes zu 
einem angemessenen Anteil einer Waldrücklage zugeführt werden. 
 
Im Jahr 2025 wurde ein Jahresfehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erzielt und bei der Kostenstelle 
„Stadtwald“ fiel das außerordentliche Ergebnis ebenfalls negativ aus, sodass es keine Zuführung 
der Sonderrücklage „Wald“ aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen und außerordent-
lichen Ergebnisses für 2025 geben kann. 
Im Jahr 2025 wurden für die Wiederaufforstung 65.030,71 EUR aufgewendet. Dieser Betrag wurde 
der Rücklage entnommen und in die Netto-Position überführt. Die „Waldrücklage“ beträgt zum 
01.01.2026 dann 68.603,71 EUR. 
 
Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 28.02.2023 wird ab dem Haus-
haltsjahr 2020 eine Sonderrücklage Gewerbesteuer gebildet.  
Voraussetzung für die Bildung der Sonderrücklage „Gewerbesteuer“ ist ein Überschuss im ordentli-
chen Ergebnis, der nicht durch vorrangige Regelungen zu verwenden ist und ein Gewerbesteuer-
aufkommen, das mindestens 16 % höher ist als der fortgeschriebene Haushaltsansatz. Da es einen 
Fehlbetrag gibt, ist eine Bildung nicht möglich. 
Voraussetzung für die Entnahme der Sonderrücklage für Gewerbesteuern ist ein Fehlbetrag im or-
dentlichen Ergebnis und das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen liegt unter dem fortgeschrie-
benen Haushaltsansatz. Da das Gewerbesteueraufkommen höher ist als der fortgeschriebene 
Haushaltsansatz, ist eine Entnahme ebenfalls nicht möglich. 
Die „Gewerbesteuerrücklage“ beträgt zum 01.01.2026 weiterhin 1.900.000,00 EUR. 
 
Folgende Ansätze aus dem Ergebnishaushalt i. H. v. 33.900,00 EUR sollen als Haushaltsreste gem. 
§ 21 Abs. 1 GemHVO in das Jahr 2026 übertragen werden: 
 

 
 
 
Folgende Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wur-
den gemäß § 21 Abs. 1 bis 3 GemHVO in das Haushaltsjahr 2026 übertragen: 
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Weiterhin wird die restliche geplante Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 959.485,00 EUR auf das 
Haushaltsjahr 2026 übertragen.  
 
Der Magistrat hat zudem folgende überplanmäßige Auszahlungen und überplanmäßige Aufwen-
dung im Rahmen des Jahresabschlusses beschlossen: 
 
Überplanmäßige Auszahlung: 
Budget:  06 – VoBI 
Produkt:  01.111.80 – Leistungen des Volkmarser Bau- und Instandhaltungsbetriebs 
Betrag:  6.903,00 EUR 
Begründung:  Die Kosten für die Instandhaltung von Fahrzeugen sowie den Versicherungsbeiträgen 

und Materialaufwendungen für die Fahrzeuge übersteigen den geplanten Ansatz. Die 
Kosten waren aufgrund von Reparaturen und Beitragserhöhungen unvorhersehbar.  

Deckung durch Minderauszahlungen: 
Budget:  01 – Bürgermeister 
Produkt:  01.111.10 – Verwaltungsleitung und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Überplanmäßige Aufwendung: 
Budget:  INV 03 Hauptverwaltung 
Betrag: 47.335,00 EUR 
Begründung: Im Jahr 2026 sollen im Außenbereich unter anderem noch eine Stützmauer errichtet 

und ein Gehweg angelegt werden. Anschließend kann nach Profilierung des Außen-
geländes die Zaunanlage fertiggestellt werden. 

Invest.-
Nr.

15571001 0840010 I-571-004 01 2024 Beschaffung Wirtschaftsförderung (NW) 10.000,00 €
15571001 0840010 I-571-004 01 2025 Beschaffung Wirtschaftsförderung (NW) 10.000,00 €
01111201 0840010 I-111-002 03 2025 Beschaffung Betriebs- & Geschäftsaustattung "neu" 20.683,00 €
06365002 0531010 I-365-005 03 2025 Beschaffung Kindergarten Ehringen 50.000,00 €
06365001 0531010 I-365-007 03 2024 Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen 12.191,00 €
06365001 0531010 I-365-007 03 2025 Konzeption/Planung KiTa Volkmarsen 47.335,00 €
13553001 0840010 I-553-001 04 2025 Sammelposten Friedhöfe 924,00 €
13553001 0840010 I-553-001 04 2025 Sammelposten Friedhöfe 1.681,00 €
13553001 0953010 I-553-003 04 2025 Investition Friedhof Volkmarsen 79.640,00 €
13553008 0953010 I-553-004 04 2025 Investitionen kath. Friedhof (Steinweg/Erpeweg) 26.180,00 €
12541302 0840010 I-541-021 05 2025 Beschaffung Straßenbeleuchtung "neu" 13.403,00 €
12541301 0840010 I-541-023 05 2025 Baugebiet Hörle 44.753,00 €
12541301 0618010 I-541-045 05 2025 Sanierung Feldwege "neu" 18.194,00 €
12541301 0649110 I-541-055 05 2025 Investition Radwege 40.532,00 €
12547001 0619010 I-547-002 05 2025 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 200.611,00 €
12547001 0539010 I-547-003 05 2024 Sammelposten ÖPNV 6.000,00 €
13552001 0649110 I-552-001 05 2025 Investition Gewässer 24.000,00 €
13555001 0953010 I-555-002 05 2025 Investition Wald 20.000,00 €
15573014 0358010 I-573-011 05 2025 Belebung Innenstadt-Entgegenwirken demograf. Wandel 13.200,00 €
15573009 0840010 I-573-015 05 2024 Beschaffung Kugelsburg 4.489,00 €
15573009 0840010 I-573-015 05 2025 Beschaffung Kugelsburg 27.500,00 €
15573007 0840010 I-573-016 05 2024 Beschaffung Erpetalhalle 212.347,00 €
15573007 0840010 I-573-016 05 2025 Beschaffung Erpetalhalle 230.300,00 €
15573014 0840010 I-573-020 05 2025 Dorfentwicklung Volkmarsen 30.000,00 €
15573301 0619010 I-573-003 05 2025 Beschaffung Nordhessenhalle 2.745,00 €
01111802 0840010 I-111-006 06 2025 Beschaffung VoBI neu 1.614,00 €
13551201 0840010 I-551-001 06 2024 Beschaffung Spielgeräte 1.285,00 €
13551201 0840010 I-551-001 06 2025 Beschaffung Spielgeräte 7.000,00 €

Gesamt Investitionen: 1.156.607,00 €

Kosten-
stelle Sachkonto Ursprungs-

jahr Beschreibung Betrag in EURBudget
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Aufgrund des Sachverhaltes, dass der Kostenfluss von der Planung, aufgrund zeitli-
cher Verzögerungen abweicht, wurde der Haushaltsansatz bei den Auszahlungen 
durch eine Deckung durch die Mehreinzahlungen, erhöht. 
Dadurch steht im Jahr 2026 ein erhöhter Betrag an investiven Haushaltsresten für 
den Neubau Kindergarten i.H.v.  59.526,00 € zur Verfügung. 

Deckung:  INV 03 Hauptverwaltung durch Mehreinzahlungen 
 

 
Weitere Informationen zum Jahresabschluss entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlus-
ses 2025 der Stadt Volkmarsen sowie die vom Magistrat beschlossene überplanmäßige Aus-
zahlung und überplanmäßige Aufwendung zur Kenntnis. 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlus-
ses 2025 der Stadt Volkmarsen sowie die vom Magistrat beschlossene überplanmäßige Aus-
zahlung und überplanmäßige Aufwendung zur Kenntnis. 
 
Anlage(n): 

(1) 260513 Stadt Vorlage Anlage JA 2025 
 
 
 
_________________ 
Tom Möller 




